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Die Gemeinde Wülknitz hat sich mit der Gemeinde Röderaue zu einer
Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen. Dabei ist die 
Gemeinde Röderaue für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben der
Gemeinde Wülknitz zuständig.
▲ Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Gemeinde Röderaue

sind:
Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr
Weiterhin erreichen Sie die Verwaltung per E-Mail: 
info@roederaue.de und Post: Radener Straße 2, 01609 Röderaue
▲ Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung Röderaue:
• Bauverwaltung: Bauhof – Bauordnung – Brücken – Flurneuord-

nung – Hochbau – Verträge: 
Frau Albrecht, Telefon: 035263/66820

• Leitungsauskünfte – Straßenbeleuchtung – Straßenunterhaltung –
Tiefbau – Verkehrsplanung und Beschilderung – Verkehrsrechtli-
che Anordnungen: 
Herr Räder, Telefon: 035263/66825

• Gemeindeeigene Grundstücke – Liegenschaften – Vermietung –
Verpachtung: 
Herr Rendler, Telefon: 035263/66819

• Ordnungsamt – Feuerwehr: 
Frau Oehmigen, Telefon: 035263/66818

• Meldeamt – Gewerbe:
Frau Hink, Telefon: 035263/66829

▲ Gemeinde Wülknitz
Rico Weser, Bürgermeister
Bahnhofstraße 21, 01609 Wülknitz
Telefon 03 52 63 67 689, Fax 03 52 63/ 67 501
E-Mail: info@gemeinde-wuelknitz.de, www.gemeinde-wuelknitz.de
▲ Öffnungszeiten
Montag:              08:30 bis 14:00 Uhr
Dienstag:            08:30 bis 16:00 Uhr | 12:00 bis 12:30 Uhr geschlossen
Mittwoch:          08:30 bis 14:00 Uhr
Donnerstag:       08:30 bis 18:00 Uhr | 12:00 bis 12:30 Uhr geschlossen
Freitag:                geschlossen

KONTAKT | ERREICHBARKEITEN INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

▲ Einladung Gemeinderat
Die nächste Sitzung des Gemeinderat Wülknitz findet am
3. Juni 2024, 19.00 Uhr im Mehrzweckgebäude Wülknitz
statt.

Die Tagesordnung kann spätestens 5 Tage vor der Sitzung auf
der Internetseite der Gemeinde Wülknitz eingesehen  werden.

▲ Einladung Ortschaftsrat
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Tiefenau findet am 
24. Mai 2024, 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Tiefenau
statt.
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Lichtensee findet am
21. Juni 2024 im Jugendclub Lichtensee statt.

Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen.

▲ Veranstaltungskalender
19.05.2024 

Schlosspils Traktat Fest, Schloss Tiefenau
01. bis 02.06.2024

Dorffest Peritz
09.06.2024

Musikpicknick im Rosengarten
15. bis 16.06.2024

Feuerwehrfest in Streumen
21. bis 23.06.2024

Dorffest Wülknitz
30.06.2024

Rosenfest, Schloss Tiefenau
13. bis 14.07.2024

Dorffest Lichtensee
17. bis 18.08.2024

Dorffest Streumen
31.08. bis 01.09.2024

Feuerwehrfest Lichtensee
08.09.2024

Tag des offenen Denkmals, Schloss Tiefenau
14. bis 15.12.2024

Schlossweihnacht, Schloss Tiefenau
22.12.2024

15.30 Uhr Adventsliedersingen mit dem „Winzerchor
Spaargebirge e.V. Meißen“ in der Kirche Streumen,
 anschließend traditionelles Weihnachtsfeuer im Pfarrhof
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INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

▲ Sehr geehrte Einwohnerinnen und
Einwohner der Gemeinde Wülknitz,

Themen wie der demografische Wandel mit seinen Auswirkungen
auf den ländlichen Raum, die Energiewende, die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung und die begrenzten finanziellen Ressour-
cen der öffentlichen Hand, beschäftigen nicht nur höhere Verwal-
tungsebenen. Sie haben auch unmittelbare Auswirkungen auf das
Handeln unserer Gemeinde. Wie gewährleisten wir eine zeitgemä-
ße Infrastruktur in unserer Gemeinde, welches Mindestmaß an
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum können wir erhalten, wie
 gehen wir mit freiwilligen Aufgaben im sozialen Bereich um? Das
sind alles Fragen, mit denen sich die Verwaltung fortlaufend kon-
frontiert sieht, es sind aber auch genau die Themen, für die der
 Gemeinderat die grundlegenden Entscheidungen trifft. Am 9. Juni
wählen auch wir in Wülknitz einen neuen Gemeinderat, welcher
dann für die nächsten fünf Jahre das Handeln der Gemeinde mit-
bestimmt. Mit drei Wahlvorschlägen und insgesamt 19 Bewerbe-
rinnen und Bewerbern stellen sich erfreulich viele Kandidaten für
dieses Ehrenamt zur Wahl. Auch für die drei Ortschaftsräte haben
sich genügend Bewerber aufgestellt. Für diese Bereitschaft möchte
ich mich bei allen Kandidaten ganz herzlich bedanken.
Neben den Wahlen für den Gemeinde- und Ortschaftsrat finden
an diesem Tag auch die Wahlen zum europäischen Parlament und
zum Kreistag statt. Auch wenn der Kreistag eher weniger in der
 öffentlichen Wahrnehmung steht, wirken sich dessen Entschei-
dungen, z.B. bei der Kreisumlage oder der Ausgestaltung des ÖPNV
unmittelbar auf unsere Gemeinde aus. Bitte nutzen Sie die
 Möglichkeit am 9. Juni zu wählen. Mit Ihrer Stimme unterstützen
und stärken Sie die Kandidaten, die Ihre Interessen am besten
 vertreten. Wenn es dann darum geht, die Ziele des Gemeinderates
in die Tat umzusetzen, dann liegt dies zu einem großen Teil in der
Verantwortung unserer Verwaltung. Schon seit 1990 hat sich

 Petra Wende, zuerst in ihrem Heimatort Lichtensee, nach 1994 in
der neugegründeten Großgemeinde Wülknitz und nach der
 Bildung der Verwaltungsgemeinschaft mit der Röderaue ab 2001
von Frauenhain aus, um die Bauangelegenheiten in unserem
 Gemeindegebiet gekümmert. Viele Straßen und Bebauungspläne
tragen ihre Handschrift. Mit Ende des Monats April ist sie in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Dafür wünschen wir Ihr
 alles Gute, viel Gesundheit und eine möglichst aktive Zeit. Ich hof-
fe, sie konnte noch einen großen Teil ihres Erfahrungswissens an
ihren Nachfolger weitergeben und wird uns hin und wieder für
 eine Rückfrage zur Verfügung stehen. Liebe Petra, vielen Dank für
die gute Zusammenarbeit.
Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet hat sich Heike Schreiber.
Auch sie hat mit viel Sachkenntnis zuletzt die Aufgaben im Bereich
des Ordnungsamtes und des Brandschutzes wahrgenommen.
Auch ihr möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken und
wünsche alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Und
 bevor jetzt Freude über ein nicht besetztes Ordnungsamt auf-
kommt, kann ich mitteilen, dass es auch hier eine Nachbesetzung
gab. Seit dem 1. Mai 2024 ist Frau Yvonne Oehmigen Ansprech-
partnerin für alle Belange in diesem Bereich.
Ende April und Anfang Mai haben wir mit zwei Einwohnerver-
sammlungen in Wülknitz und Lichtensee die Möglichkeit eröffnet,
sich über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren.
Auch bestand für alle Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen und
 Anregungen an die Verwaltung, Gemeinderatsmitglieder oder an
mich als Bürgermeister zu richten. Ich möchte mich für die gute
 Resonanz und die gegebenen Hinweise bedanken und hoffe, dass
diese Veranstaltungen dazu beigetragen haben, die Ziele und das
Handeln der Gemeinde ein wenig besser zu verstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister Rico Weser

▲ Persönliche Gratulation des Bürgermeisters
Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass der  Bürgermeister zum 80., 85., 90. und danach zu jedem weiteren  Geburtstag persön-
lich  gratuliert. Auch zur Goldenen Hochzeit und zu jedem weiterem Ehejubiläum, das der Gemeindeverwaltung bekannt ist, kommt der
Bürgermeister persönlich zur Gratulation. Sollten Sie zum jeweiligen Jubiläum nicht da sein, würden wir uns über eine kurze Information
freuen. Dies trifft auch für den Fall zu, dass Sie keine Gratulation wünschen.

▲ Schulanmeldung 
für das Schuljahr 2025/2026

Grundschule 
Röderaue, 
Lange Straße 49,
01609 Röderaue
Tel. 035263/61359, 
Email: 
grundschule-
 roederaue@ 
t-online.de

Sehr geehrte Eltern!
Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2025/2026 findet 

am 19.08. und 21.08.2024 jeweils 8.00 bis 14.00 Uhr und
am 20.08. und 22.08.2024 jeweils 8.00 bis 16.30 Uhr

im Sekretariat unserer Grundschule statt. 

Schulpflichtig sind alle Kinder, die am Stichtag 30.06.2025,
sechs Jahre alt sind. Kinder, die bis zum 30.09.2025 6 Jahre alt
werden, können angemeldet werden.

Alle Kinder, die im Schulbezirk der Grundschule Röderaue
 wohnen, sind auch hier anzumelden. 

Zu unserem Schulbezirk  gehören die Ortsteile Raden, Frauen-
hain, Pulsen, Koselitz, Wülknitz, Streumen, Peritz, Tiefenau,
Lichtensee und Heidehäuser.

Mitzubringen sind eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres
 Kindes, evtl. vorhandene Bescheinigungen zur Personen -
sorgeberechtigung (Umgangs- bzw. Aufenthaltsrecht,
 Nachweis alleiniges Sorgerecht usw.) sowie der Nachweis
zum Masernschutz.

H. Pohl
Schulleiterin
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

n Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wähler -
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen
Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen am 9. Juni 2024

1. Das verbundene Wahlverzeichnis für die Europawahl und die
Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der Gemeinde
 Wülknitz wird in der Zeit vom 21.05.2024 bis 24.05.2024 –
 während der allgemeinen Öffnungszeiten an Werktagen-

Dienstag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Im Bürgerbüro der Gemeinde Röderaue für die Wahlberechtig-
ten zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das
Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit oder
 Vollständigkeit der zu Ihrer oder seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern eine
Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie bzw.
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme
sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch
 Wahlberechtigte und das Anfertigen von Auszügen aus dem
Wählerverzeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit
der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen
steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet
und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
 geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich,
 welches nur von einer oder einem Bediensteten der Gemeinde
bedient werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein für die Europawahl und einen (ge-
meinsamen) Wahlschein für die Kommunalwahlen hat.

2. Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig halten, können innerhalb der unter Punkt 1
 genannten Öffnungszeiten, spätestens am 24.05.2024 bis
12.00 Uhr, bei der Gemeinde Röderaue, Bürgerbüro, Radener
Straße 2, 01609 Röderaue Einspruch einlegen bzw. Antrag auf
Berichtigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich
bei der Gemeinde Röderaue, Bürgerbüro, Radener Straße 2,
01609  Röderaue oder durch Erklärung zur Niederschrift einge-
legt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht
offenkundig sind, haben Antragstellerinnen und Antragsteller
die erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine verbunde-
ne Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommu-
nalwahlen.
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vor-
druck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die
Kommunalwahlen.

In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen
haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem
Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der bar-
rierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemei-
nen Öfnungszeiten bei der Gemeindebehörde, Gemeinde Röde-
raue, Bürgerbüro zur Einsichtnahme aus.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses beantragen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, dass
sie oder er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.
Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden gleichzeitig
statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunalwahlen und bei
der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen
 jeweils gesonderte Wahlbriefe absenden.

4. Wer einen Wahlschein
- für die Wahl des Europäischen Parlaments hat, kann durch

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Kreises
Meißen oder durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen.

- für die Kommunalwahlen hat, kann an der/den Wahl/en
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des
 jeweils kleinsten Wahlgebietes für das sie oder er die Wahl-
berechtigung besitzt und, wenn dieses Gebiet in Wahlkreise
eingeteilt ist, des für sie bzw. ihn zuständigen Wahlkreises,
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein für die Europawahl erhalten auf Antrag
5.1

in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
5.2

nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a)  wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die

 Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei
Unionsbürgerinnen und -bürgern nach § 17a Absatz 2 der
Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1
der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt
 haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach  Ablauf
der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgerinnen und   -bürgern nach § 17a
Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist
nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

6. Einen Wahlschein für die Kommunalwahl erhalten auf Antrag
6.1

in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
6.2  

nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden

 versäumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses bis zum 24. Mai 2024 zu beantragen (§ 4 Absatz 2
und 3 des Kommunalwahlgesetzes),
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b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf
der Frist zur Einsichtnahme (24. Mai 2024) entstanden ist
oder

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt
worden ist.

7. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 07.Juni 2024, 18.00 Uhr bei
der Gemeinde Röderaue, Bürgerbüro, Radener Straße 2, 01609
Röderaue mündlich, aber nicht fernmündlich (telefonisch),
schriftlich bei der Gemeinde Röderaue oder elektronisch in
 dokumentierbarer Form beantragt werden. Die Schriftform gilt
auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Im Fall nachweislich
plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
 möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00
Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versi-
chern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegan-
gen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, neue
Wahlscheine beantragen.
Im Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten und sein
Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter der er im
Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) und unter Nr.
6.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
stellen.
Wer den Antrag für einen anderen bei der Europawahl stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass sie oder er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behin-
derungen können sich der Hilfe einer anderen Person
 bedienen. 
Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen
stellt, ausgenommen, sie oder er ist als Hilfsperson eines Wahlbe-
rechtigten mit Behinderungen tätig, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich für
die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlbe-
rechtigten
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die

 Europawahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

 zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag
und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlberechtigte erhalten für die Kommunalwahlen
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die die bzw.

der Wahlberechtigte  wahlberechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinde-

rat/Stadtrat (wenn im Wahlschein angegeben),
- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Ortschafts-

rat bzw. zum Stadtbezirksbeirat (wenn im Wahlschein an-
gegeben),

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag
(wenn im Wahlschein angegeben),

- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag mit der

 Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
- und ein Merkblatt für die Briefwahl.

9. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den/die jeweiligen Stimmzettel,
- legt ihn/sie für die Europawahl in den amtlichen weißen

Stimmzettelumschlag und für die Gemeinderatswahlen und
gegeben falls die Ortschaftsratswahlen und die Kreistags-

wahl in den gelben Stimmzettelumschlag und verschließt
diese,

- unterzeichnet die entsprechenden Versicherungen an Eides
statt zur Briefwahl unter Angabe des Datums der Unter-
zeichnung.

- steckt die verschlossenen Stimmzettelumschläge und die
betreffenden Wahlscheine in die amtlichen Wahlbriefum-
schläge ( Europawahl: roter Wahlbriefumschlag, Kommu-
nalwahl orangener Wahlbriefumschlag) und

- sendet die Wahlbriefe an die aufgedruckte Adresse.
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der
Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimm-
te Willensbildung oder Entscheidung der oder des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bedient sich die Wählerin bzw. der Wähler einer Hilfsperson,
so hat diese durch Unterschreiben der Versicherungen an Eides
statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel
 gemäß dem erklärten Willen der Wählerin bzw. des Wählers
gekennzeichnet hat. 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merkblättern für die
Briefwahl, die mit den Briefwahlunterlagen übersandt werden,
zu entnehmen.
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich
befördert; 
der orangene Wahlbrief für die Kommunalwahl wird innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland von der Deuten Post AG,
Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn als Standardbrief
 ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen
 angegeben Stellen abgegeben werden.

10. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche
Information der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Da-
tenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des
Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins
verarbeiteten personenbezogenen Daten:

10.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis

gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des
 Bundeswahlgesetzes und den §§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der
Europawahlordnung sowie i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des
Kommunalwahlgesetzes und § 9 der Sächsischen Kommu-
nalwahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt,
so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang
angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung
des Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V.
m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundes-
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wahlgesetzes und den §§ 24 bis 29 der Europawahlordnung
sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahl-
gesetzes und den §§ 12 und 13 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-
scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Brief-
wahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der
von Ihnen und der/dem Bevollmächtigten in diesem Zusam-
menhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prü-
fung der Bevollmächtigung und der Berechtigung der/des Be-
vollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins bzw.
den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen
auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e
der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit § 4 des Euro-
pawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und §
26 Absatz 3, § 27 Absatz 5 der Europawahlordnung sowie i. V.
m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und
den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Sächsischen Kom-
munalwahlordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine,
§ 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 8 der
Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über
für ungültig erklärte Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europa-
wahlordnung, § 14 Absatz 11 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtig-
ten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4
Satz 5 der Sächsischen Kommunalwahl ordnung.

10.2 
Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten
 bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in
das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerver-
zeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins  sowie
die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Brief-
wahlunterlagen an eine/n Bevollmächtigte/n ist ohne die Anga-
ben nicht möglich.

10.3 
Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personen-
bezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten sind:
Actus IT Herr Frank Sommerfeld, Obere Straße 28a, 32108 Bad
Salzuflen.

10.4 
Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung
ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs ge-
gen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahl-
scheins ist Empfänger/in der personenbezogenen Daten für die
Europawahl die Kreiswahlleiterin Landratsamt Meißen, Kreis-
wahlleiterin, PF100152, 01651 Meißen,
für die Kommunalwahlen das Landratsamt Meißen, Kreiswahl-
leiterin, PF100152, 01651 Meißen, als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung
können auch die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Ver-
waltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsgerichtshof,
im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden
und andere Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten
sein. 

10.5
Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse
der ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach
Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit
nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Europawahlordnung, § 62 Absatz
2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung
- die Bundeswahlleiterin mit Rücksicht auf ein schwebendes

Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet, 
- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl

noch angefochten ist oder

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer
Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

10.6
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen
folgende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene

Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen

personenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grund-
verordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17
Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen
 Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das
Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den
 Erhalt einer Kopie, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1
des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 der Europawahlordnung;
§§ 4 Absatz 2, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. 
§ 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommunalwahlordnung,
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde
gegen das Wählerverzeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17
Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. §§ 21 und 22 der
 Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des
 Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der Sächsischen
Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe
Punkt 10.5).

10.7
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt,
 können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz-
und Transparenzbeauftragte (Postanschrift: Sächsische Daten-
schutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32, 01330
Dresden; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Röderaue, 15.04.2024

Bernd Schuster

Bürgermeister

n Wahlbekanntmachung
1. Am 9.Juni 2024 finden in der Gemeinde Wülknitz gleichzeitig

– die Europawahl
– die Wahl des Gemeinderats und 
– die Kreistagswahl 

sowie die Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften

– Streumen
– Lichtensee
– Tiefenau/Heidehäuser

statt.

Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
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2.

Wahlbezirk        Abgrenzung                 Lage des          barrierefrei 
                          des Wahlbezirks          Wahlraums                 
03                         Ortschaften         Mehrzweckraum           ja
                               Wülknitz,             Am Sportplatz
                         Streumen, Peritz            Wülknitz, 
                                                            01609 Wülknitz              
04                         Ortschaften               Jugendclub              nein
                              Lichtensee,               Lichtensee,
                               Tiefenau,            Ernst-Thälmann-
                            Heidehäuser               Straße 33, 
                                                            01609 Wülknitz

Die Gemeinde ist in 2 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die Wahlberechtigten im Zeit-
raum vom 28. April 2024 bis zum 19. Mai 2024 übersandt worden
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem
die oder der Wahlberechtigte wählen kann.
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf
der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum das entsprechen-
de Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls
findet sich an dieser Stelle das durchgestrichene Symbol.
Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehör-
de, Gemeindeverwaltung Röderaue, Radener Straße 2, 01609
 Röderaue, Bürgerbüro zur Einsichtnahme aus.
Die Briefwahlvorstände treten zur Durchführung der Zulassungs-
prüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses
am 9. Juni 2024, 15.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Röderaue,
Radener Straße 2, 01609 Röderaue zusammen.

3. Ausübung des Wahlrechts
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann – außer sie/er besitzt einen
Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung
sowie einen amtlichen Personalausweis – bei ausländischen Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürgern den gültigen Identitätsaus-
weis – oder einen Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel wer-
den im Wahlraum bereitgehalten. Jede Wählerin und jeder Wähler
erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt,
für die sie oder er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen von
der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und
in der Weise einzeln gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist
verboten.
Jede/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die
zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des
Europawahlgesetzes).
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle der
Wahlberechtigten ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des Lesens
unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behin-
derung sind, ihre Stimme alleine abzugeben, können sich der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische
Hilfe bei der Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-

leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).
Die Wahlhandlung sowie anschließende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede/r
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich
der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu
dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler
durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm-
lung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG).
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Befragungen nach der
Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ab-
lauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG).

4. Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe
4.1 Wahl zum Europäischen Parlament

Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Far-
be weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die
 Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen und Be-
werber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für
die Kennzeichnung. Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine
Stimme. Die Wählerin bzw. der Wähler gibt ihre/seine Stimme in
der Weise ab, dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzet-
tels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie
gelten soll.

4.2 Kommunalwahlen
(Gemeinderatswahl/Ortschaftsratswahlen /Kreistagswahlen)
Die Stimmzettel sind von folgender Farbe

Wahlart                       Wahlgebiet/Wahlkreis                             Farbe
Gemeinderatswahl   03 Wülknitz/Streumen/Peritz                grün
                                     04 Lichtensee/Tiefenau/Heidehäuser   grün
Ortschaftsratswahl   Ortschaft Streumen                                  orange
                                     Ortschaft Lichtensee                                 gelb
                                     Ortschaft Tiefenau und Heidehäuser     blau
Kreistagswahl            Wahlkreis 10 Meißen                               rosa

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinde-
rat/Kreistag und zum Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen.
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 
a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahl-

vorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der ge-
mäß § 19 Absatz 5 und 6 SächsKomWO bestimmten Rei-
henfolge,

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand in der zu-
gelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistagswahl sind ferner
die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach §
20 Absatz 1 SächsKomWO bekanntgemachten Anschrift
angegeben. 

Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet nur ein Wahlvorschlag
zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den für das
Wahlgebiet/Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschlag unter An-
gabe seiner Bezeichnung, die Familiennamen, Vornamen und
Beruf oder Stand seiner Bewerber/innen in der zugelassenen
Reihenfolge sowie drei freie Zeilen.



Sofern in einem Wahlkreis/Wahlgebiet kein Wahlvorschlag
zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel drei freie Zeilen.

Die Wahlen werden in folgender Form durchgeführt 

Wahlart                       Wahlgebiet/Wahlkreis      Verhältniswahl/
                                                                                         Mehrheitswahl
Gemeinderatswahl    03 Wülknitz/Streumen/     Verhältniswahl
                                     Peritz                                     
                                     04 Lichtensee/Tiefenau/    Verhältniswahl
                                     Heidehäuser                         
Ortschaftsratswahl    Ortschaft Streumen            Verhältniswahl
                                     Ortschaft Lichtensee           Mehrheitswahl
                                     Ortschaft Tiefenau und      Mehrheitswahl
                                     Heidehäuser                         
Kreistagswahl             Wahlkreis 10 Meißen         Verhältniswahl

Bei Verhältniswahl:
Es können nur Bewerberinnen/Bewerber gewählt werden, deren
Namen im Stimmzettel aufgeführt sind.

• Die/Der Wahlberechtigte kann ihre/seine Stimmen Bewer-
berinnen/Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen
(Panaschieren) oder einer Bewerberin/einem Bewerber bis
zu drei Stimmen geben (Kumulieren).

• Die Stimmen werden abgegeben, indem die/der Wahlbe-
rechtigte auf dem Stimmzettel die Bewerberin/den Bewer-
ber bzw. die Bewerberinnen/Bewerber durch Ankreuzen
oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

Bei Mehrheitswahl:
Es können die Bewerberinnen/Bewerber, deren Namen im Stimm-
zettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt werden.
Die/Der Wahlberechtigte kann jeder Bewerberin/jedem Bewerber
oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Die/Der Wahl-
berechtigte gibt die Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem
Stimmzettel 

a) eine Bewerberin/einen Bewerber durch Ankreuzen oder
auf andere eindeutige Weise,

b) andere Personen durch eindeutige Benennung mit Famili-
ennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift auf den
freien Zeilen,

als gewählt kennzeichnet.

5. Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl
Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen fin-
den mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vor-
druck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahl-
scheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt.
Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe ab-
zusenden. 
5.1 Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein für die Europa-

wahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis oder der kreis-
freien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des

Kreises/der kreisfreien Stadt
oder
- durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
- einen amtlichen Wahlschein,
- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die

 Europawahl und
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt
ist.

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein
ausgestellt. Der Wahlschein für die Kommunalwahl ist von
weißer Farbe.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwah-
len besitzen, können an den Wahlen 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für

sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises
oder
- durch Briefwahl
teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig
durchzuführende Kommunalwahlen, kann die persönliche
Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten
Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
- einen amtlichen Wahlschein
- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen

Stimmzettel 
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag
- einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag, auf dem die

Adresse aufgedruckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist

5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln
in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und
den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an
Eides statt müssen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und
die Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später einge-
hende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berück -
sichtigt. Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlä-
gen genannten Stelle abgegeben werden.

Röderaue, 15.05.2024

Bernd Schuster
Bürgermeister
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ENDE AMTLICHER TEIL

SENIORENNACHMITTAGE IN UNSERER GEMEINDE

▲ Seniorennachmittage
Herzliche Einladung zu den Seniorennachmittagen in
unseren Dörfern! 

• Lichtensee, Jugendclub, 05.06.2024, 14.00 Uhr
„Es war einmal….“ – Geschichten aus alten Zeiten

• Peritz, Alte Schule, 19.06.2024, 14.30 Uhr
mit Gemeindewehrleiter Maik Apitz

• Streumen, Pfarrhaus, 06.06.2024, 14.00 Uhr
mit Bürgerpolizist Olaf Pantel

• Tiefenau, Feuerwehr, 23.05.2024, 14.00 Uhr
mit Imker Daniel Jähnigen

• Wülknitz, Mehrzweckgebäude, 04.06.2024, 14.00 Uhr
Mathias Frenkel (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) berichtet über
die Nützlichkeit eines Hausnotrufes
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SONSTIGE INFORMATIONEN

n Kostenfreier Fördermittel- und
Finanzierungssprechtag in der 
Wirtschaftsförderung Region Meißen
(WRM) GmbH

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) bietet am 14. Juni 2024 im
Landkreis Meißen eine individuelle Beratung zu den Förder -
programmen des Freistaates Sachsen an. Termine für die Beratung
sind zwischen 10:00 und 15:00 Uhr möglich und finden in den
 Räumen der WRM GmbH statt. Eine Anmeldung für Existenzgrün-
der, Existenzgründerinnen und Unternehmen ist telefonisch oder
per E-Mail bei der WRM GmbH möglich. Bitte senden Sie uns zur
Vorbereitung auf Ihr Gespräch die ausgefüllte Vorabinformation
an post@wrm-gmbh.de zu.

Kontaktdaten & Informationen
Ansprechpartnerin: Sandra Baudis
Mail: post@wrm-gmbh.de, Telefon: 03521 47608-0
Anmeldefrist: 11. Juni 2024, Termin: 14. Juni 2024
Ort: WRM GmbH, Neugasse 39/40, 01662 Meißen
Vorabinformation: www.wirtschaftsregion-meissen.de/
aktuelles/veranstaltungen.html

n Wilde Müllablagerung ist kein
 Kavaliersdelikt!

Die Sauberkeit unserer Gemeinde ist uns ein großes Anliegen.
Leider sind immer wieder wilde Müllablagerungen in unserer
 Gemarkung anzutreffen. Dies ist umso unverständlicher, da die
Entsorgung zu Lasten aller Gebührenzahler geht. Wer seinen
 Abfall unerlaubt im Wald, in der freien Landschaft, auf öffentli-
chen Straßen, Wegen oder Plätzen entsorgt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit. Die illegale Entsorgung von Müll und Abfällen aller Art
ist umweltschädlich. Abfälle verunstalten nicht nur die Land-
schaft, sondern belasten die Natur und stellen auch Gefahren für
Menschen und Tiere dar. 
Auch werden immer wieder Gartenabfälle illegal in der Landschaft
entsorgt, nicht selten aus der Auffassung heraus, diese würden sich
ohne Schaden zersetzen und dem Nährstoffkreislauf wieder zuge-
führt. Doch das ist ein Irrglaube, denn Gartenabfälle am falschen
Ort haben einige negative Konsequenzen für die Natur. 
Wer Gartenabfälle im Grünen abkippt, stört damit den Nährstoff-
haushalt der Landschaft erheblich. Statt der früheren Artenvielfalt
ist binnen kurzem nur noch eine Monokultur von Brennnesseln
anzutreffen. Ein derartig umweltfeindliches und gegenüber der
Allgemeinheit rücksichtsloses Verhalten ist keinesfalls zu
 entschuldigen.  
So wurde unter anderem am 10.04.2024 am Rastplatz Teichge-
biet Koselitz/Nähe Bahnhof Tiefenau diese Müllablagerung fest-
gestellt (s. Foto)
Deshalb bittet die Gemeinde Wülknitz um Ihre Mithilfe. Bürger, die
einen Umweltsünder bei der illegalen Entsorgung von Müll und
Abfällen beobachten, sollten sich nicht scheuen, diesen bei der zu-
ständigen Gemeindeverwaltung Röderaue, Ordnungsamt, bei der
zuständigen Sachbearbeiterin, Frau Oehmigen, zu melden.

n 12. Wirtschaftstag 
im Landkreis Meißen

Der „Wirtschaftstag im Landkreis Meißen“ feiert am 5. Juni 2024
in der Stadthalle „stern“ in Riesa sein zwölftes Jubiläum. 
Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz – verstehen, einschätzen
und nutzen“ bietet der Wirtschaftstag Unternehmen und Institu-
tionen die Möglichkeit, sich über wirtschaftliche Entwicklungen
und Best Practices auszutauschen. Inspirierende Impulsvorträge
sollen neue Perspektiven für den unternehmerischen Alltag
 eröffnen. Namhafte Referenten, wie Dr. Alexander Dementyev
vom Frauenhofinstitut und Dr. Jens-Uwe Meyer, Experte für KI
und Digitalisierung, werden Einblicke in das Thema geben.
 Darüber hinaus werden sich drei Unternehmen aus dem Landkreis
Meißen vorstellen, welche bereits KI in ihre Unternehmensprozes-
se integriert haben. Bleiben Sie gespannt!
Melden Sie sich an unter www.verknuepfe-dich.de/wirtschaftstag
und nutzen Sie den Wirtschaftstag als Plattform, um die Chancen
und Herausforderungen, die mit KI einhergehen, zu diskutieren.
Der Wirtschaftstag im Landkreis Meißen hatte seine Premiere im
Februar 2012. Unter der Dachmarke „Verknüpfe dich!“ findet er
seitdem als jährliches Event in der Region statt. Organisiert wird
das Wissens- und Netzwerkformat von der Wirtschaftsförderung
Region Meißen und der Industrie- und Handelskammer Dresden,
Geschäftsstelle Riesa.
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KITA „SPIELBURG“ STREUMEN

n Neues aus der Spielburg Streumen
Es ist Frühjahr und in der Spielburg Streumen bereiten sich die Vor-
schulkinder auf ihren neuen Lebensabschnitt – die Schulzeit – vor. Mit
ihrer Erzieherin Frau Jentzsch besuchten sie am Dienstag, dem
16.4.2024 die Grundschule in Pulsen. Die Direktorin Frau Pohl führte
die Kinder durch die Räume. In einem Klassenraum durften die Kin-
der erleben wie eine Schulstunde abläuft. Großen Spaß  hatten die
Kinder anschließend auf dem Hortspielplatz. Der hat den Kindern am
besten gefallen. Am Mittwoch, dem 17.4.2024 fand die Abschluss-
fahrt der  Vorschulkinder nach Dresden statt. Die Führung im Kinder-
museum war wieder für alle sehr abwechslungsreich und interessant.
Nach einem tollen Mittagessen ging es mit der Parkeisenbahn durch
den großen Garten. Alle Kinder waren begeistert und freuen sich auf
eine Wiederholung. Vielleicht klappt es bei einem Familienausflug.

Ines Buhler

FEUERWEHR

n Rückblick 100 Jahre Feuerwehr
Wülknitz

Was für ein hundertster Geburtstag! 

Das letzte Aprilwochenende war für die Wülknitzer Feuerwehr
ein absolutes Highlight. Es begann am Freitag mit einer Feierstunde
zum 100. Geburtstag, gemeinsam mit den Kameraden der umlie-
genden Wehren, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister, unse-
rem Bürgermeister sowie weiteren geladenen Gästen. Gemeinsam
blickten wir auf die Geschichte der Feuerwehr unseres Dorfes zu-
rück. Dabei kam so manches erstaunliche Detail aus der Vergan-
genheit zum Vorschein: heute undenkbar – aber in der Anfangszeit
der Wülknitzer Feuerwehr mussten Aufnahmegesuche aufgrund
von Uniformmangel abgelehnt werden! Viele unserer Gäste über-
raschten uns an diesem Tag mit tollen Geschenken, wofür wir uns
ganz herzlich bedanken möchten. 

Der darauffolgende Samstag stand ganz im Zeichen „Feiern“. 
Los ging es dann am Nachmittag mit Kaffee & Kuchen. Parallel dazu
durften sich die Kleinen schon schminken lassen, den Umgang mit
Strahlrohr und Feuerlöscher üben, Basteln oder sich auf der riesi-
gen Feuerwehrhüpfburg austoben. Dem kleinen Hunger konnte
der Eismann was Leckeres entgegensetzen. 
Auf unserer kleinen Blaulichtmeile gab es einiges zu sehen. Wir
konnten hier die Rettungshundestaffel aus dem Nachbarkreis
 Elbe-Elster begrüßen. Sie zeigten mit ihren Hunden unterschied-
lichster Rasse, wie Menschensuche auf dem freien Feld oder die
 gezielte Suche nach Personen trainiert wird. Für die Vierbeiner
war es aufgrund des Trubels nicht so einfach, trotzdem haben sie
ihre Aufgaben mit Bravour erledigt und wurden mit besonderen
Leckerlis belohnt. Parallel dazu waren die Glaubitzer Kameraden
mit der Drohne vor Ort und zeigten, dass auch diese moderne
Technik bei der Feuerwehr zum Einsatz kommt. Die Beamten der
Polizei stellten ihre Fahrzeuge und Ausrüstung vor und standen für
Fragen von Groß und Klein zur Verfügung. 
Parallel liefen Grill, Fritteuse und die Kameraden auf dem Geträn-
kewagen heiß… Dafür sorgten nicht nur das sonnige Wetter,
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 sondern auch die zahlreichen Besucher. Viele Liter Bier und
 hunderte Bratwürste gingen über den Tresen. Das bedeutet gleich -
zeitig, dass wir dem Sonnenstrahl e. V. aus Dresden eine große
Spende überreichen können. Von jeder verkauften Bratwurst und
jedem Bier spenden wir 50 Cent an den Verein. Ein riesiger Dank
gilt allen Gästen, die mit ihrer Anwesenheit und Unterstützung
hier einen wertvollen Beitrag in der Kinderkrebshilfe geleistet
 haben. (Mehr dazu ist in der nächsten Ausgabe des Gemeindeblatts
zu lesen.) 
Am Abend zeigten die Kameraden aus Gröditz ihr Können. Mit
Rüstwagen und Besatzung eines Löschgruppenfahrzeugs demons-
trierten sie die Rettung eines verunfallten Menschen (ein großer
Dank an den mutigen Freiwilligen). Unter Einsatz von hydrauli-
schem Rettungsgerät wurde der „Verunfallte“ nach Abtrennen des
Daches so schonend wie möglich in Sicherheit gebracht. 
Zapfhahn und Grill (und damit die Spendenuhr) liefen unermüdlich
weiter, während bei Musik getanzt werden konnte. Viele Gäste
nutzten die lauen Temperaturen für Gespräche unter freiem
 Himmel bis spät in die Nacht hinein. Die Feuerwehr Wülknitz
möchte sich bei allen Gästen für die großartige Atmosphäre bedan-
ken. Ach ja – Uniformen haben wir aktuell genügend. Wer Lust auf
spannende Abenteuer, Technik sowie Kameradschaft hat, meldet
sich gern bei der Feuerwehr in seinem Ort. 
Außerdem möchten wir unseren zahlreichen Sponsoren danken:
Agrargenossenschaft Wülknitz eG, Ambulanter Pflegedienst Röde-
rengel, Dachdeckerei Mario Albrecht GmbH, 
Danpower Biomasse GmbH, Fleisch & Wurstgroßhandel GmbH,
Imprägnierwerk Wülknitz GmbH, Jürgen König, Metallbau
 Straßburger Inh. Jens Oßmer, Saferay operations GmbH, Torbau
Sachsen GmbH, T&W Montagen GmbH, Wessel – Zaunsystem
GmbH & Co. KG

n Einblick in das sportliche Geschehen
der Jugendfeuerwehr Lichtensee

Nachdem wir uns bereits im Februar für die Endrunde des Hallen-
fußballturniers des Kreisjugendfeuerwehrverbandes qualifiziert
hatten, wurde diese am 13. April ausgespielt. Wir starteten 7 Uhr
morgens mit 14 Jugendlichen nach Meißen. Im Gepäck viel Eupho-
rie, weshalb auf der Hinfahrt Träume von Finalspielen in Berlin oder
Wembley erwachten. Schlussendlich wurden wir schnell auf den
Boden der Tatsachen geholt. So belegte die große Gruppe (über 14
Jahre) den 5. Platz (1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage). Bei den
Kleinen (bis 14 Jahre) lief es anfangs besser und man konnte mit 4
Siegen aus 4 Spielen ins Halbfinale einziehen. Leider verlor man
dort, wie dann auch im Spiel um Platz 3 knapp, sodass wir den 4.
Platz belegten. Die ein oder andere vergossene Träne trocknete
schnell bei dem Gedanken, dass wir noch alle zusammen ein Eis es-
sen fahren. Am Ende waren wir gegen 17.30 Uhr wieder am Geräte-
haus in Lichtensee. Alles in allem aber ein sehr starker Auftritt der
Jugendfeuerwehr Lichtensee, auf dem sich zukünftig bauen lässt.
Bedanken möchte ich mich bei Uwe Mücklich, Jan Günther und Flo-
rian Töpfer, die als Betreuer bei beiden Runden zur Verfügung stan-
den. Des Weiteren Se-
bastian Sommer, wel-
cher in der Vorrunde
als zusätzlicher Co-
Trainer fungierte so-
wie unserem Jugend-
wart Robert Bölke, der
sich um die Organisa-
tion gekümmert hat.

Florian Töpfer
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▲ Bilder des Monats

Die kalte und regnerische Wetterphase im April stellte vor allem
unsere Gärtner bei der Rabatten-Pflege im Rosengarten vor so
manche Herausforderung. Nichtsdestotrotz konnten vor dem Re-
gionalen Entdeckertag alle 5 Springbrunnen im Rosengarten in Be-
trieb genommen werden. Im April startete somit auch wieder das
kulturelle Leben bei uns. Neben dem Regionalen Entdeckertag, wo
Führungen auf dem Gelände angeboten wurden, war natürlich der

Königstag Ende des Monats der Höhepunkt. Es erfolgte die „Grund-
steinlegung“ mit der Einweihung der Eingangsstelen für die künfti-
ge Ferienhaussiedlung. Außerdem fand noch ein Konzert in der
Kulturscheune statt, das Weingut Proschwitz präsentierte im Grot-
tenpavillon seine Weine und wieder konnte man sich bei Führun-
gen vom Baugeschehen informieren lassen.
Viele Grüße

Drs. Henry de Jong, Holger Wolf
Premium Resort Schloss Tiefenau Besitz GmbH

PREMIUM RESORT SCHLOSS TIEFENAU

Regionaler Entdeckertag – Führung Kurz vor der Enthüllung...

Künftiger Eingangsbereich zur Ferienhaussiedlung Konzert zum Königstag
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ELBE-RÖDER-DREIECK E.V.

n Geschichtsbegeisterte aufgepasst – Projektmanager Regionalgeschichte gesucht

Im Vereinsbüro des Elbe-Röder-Dreieck e.V. ist ab 01.07.2024
 eine Stelle als Projektmanager Regionalgeschichte (m/w/d) in
Teilzeit zu besetzen. Die Stelle beinhaltet 24 Wochenstunden
und ist bis zum 30.06.2027 befristet. 

Aufgabengebiet:
- regionale und überregionale Netzwerk- und Lobbyarbeit
- eigenständige Projektentwicklung nach regionaler Bedarfs-

lage
- Entwicklung regionsbezogener Bildungs- und Informations-

angebote
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und redaktionelle Betreu-

ung der Homepage www.elbe-roeder.de zum Thema
 Regionalgeschichte

- Dokumentation der Ergebnisse der Projektstelle in geeigne-
ter Weise.

Profil:
- Bachelor oder Fachhochschulabschluss in geeigneten

 Fachrichtungen, z. B. Kulturmanagement, Kulturpädagogik,
Museumspädagogik, Geschichte, Kulturwissenschaften oder

- berufsqualifizierender (Studien-) Abschluss bzw. Zusatzqua-

lifikation als Kulturmanager/Kulturpädagoge/Museologe
mit  entsprechender Berufserfahrung

- umfassende Erfahrungen in Projektmanagement und Mode-
ration 

- Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten (Historie, Kultur-
landschaft, regionale Akteure…)

- ergebnisorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten,
 hohes Engagement, gute Teamfähigkeit

- sichere PC- und Internetkenntnisse (vor allem MS-Office-
 Paket, CMS TYPO3)

- Besitz des Pkw-Führerscheins.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte bis zum
31.05.2024 per Post oder per E-Mail an: Elbe-Röder-Dreieck e.V.,
Technologiezentrum Glaubitz, Industriestraße A 11, 01612
Glaubitz bzw. Mail: rm@elbe-roeder.de. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die ausführliche Stellenbeschreibung ist unter www.elbe-
 roeder.de/neuigkeiten zum Download eingestellt. Ansprech-
partnerin für Rückfragen ist Frau Anja Schober unter 
Tel.: 035265/ 51270.

KIRCHENNACHRICHTEN
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▲   Liebe Leserinnen und Leser,
verhältnismäßig häufig wird mir deutlich, dass sich viele Men-
schen auch in unserer Zeit nach dem Sinn des Lebens fragen. Nicht
selten höre ich den Satz: „Wozu sind wir überhaupt auf dieser
Welt?“ Oft wird dann erklärend nachgeschoben, dass die Arbeit für
die Rente oder die Gründung der Familie doch nicht alles sein kann.
Ja, es ist schon eine wichtige Überlegung, sich darüber klar zu wer-
den, was nötig ist, damit wir unser eigenes Leben als lohnend emp-
finden, damit wir sagen können: „Ich lebe gern. Es ist sinnvoll für
mich.“ Wir werden als unterschiedliche Menschen sicher auch
nicht ganz gleich denken, aber ich bin davon überzeugt, dass es vor
allem drei Dinge sind, die wir Menschen brauchen, um unser Leben
als gut zu empfinden:
1. Wir wollen ohne Vorbehalte von den Anderen angenommen sein.
2. Wir brauchen eine sinnvolle Aufgabe, wir wollen gebraucht

werden. 
3. Wir streben Sicherheit an, gerade auch für unsere Zukunft.
Wenn nur eine Sache von diesen Drei fehlt, wird unser Leben
schnell öde oder beschwerlich.
In einem Gottesdienst in der letzten Zeit haben wir uns in einer
sehr alten Geschichte mit der ägyptischen Sklavin Hagar beschäf-
tigt, die in der Hebräischen Bibel, dem heiligen Buch der Juden und
der Christen, und dem Koran, der für alle Muslim heilig ist, vor-
kommt. Die Hagar war eine Frau, die tief verletzt worden war in
ihrem Menschsein. Aber sie hatte eine Gottesbegegnung, obwohl
sie gar kein religiöser Mensch war. „Er hat mich angesehen.“ So be-
schrieb sie ihre Erfahrung mit Gott. Was für ein Satz! Wer sich von
Gott finden lässt, der findet auch das Leben.

Schließen möchte ich mit einem Satz des großen dänischen
 Philosophen und Theologen Soren Kierkegaard, der vor 200 Jah-
ren gelebt hat: „Gott vermag es, selbst aus unseren Fehlern das
noch Größere und das noch Bessere zu machen, als unser
 vermeintlich Richtiges gewesen wäre.“
Ihnen allen ein gutes Nachdenken und herzliche Grüße

Pfarrer Heiner Sandig

▲ Gottesdienste und Konzerte 
Pfingstmontag, 20.05.2024
10.15 Uhr   Gottesdienst in Wülknitz

Trinitatis, 26.05.2024
10.15 Uhr   Gottesdienst in Colmnitz

1. Sonntag nach Trinitatis, 02.06.2024
09.30 Uhr   Zeltgottesdienst zum Dorffest in Peritz

2. Sonntag nach Trinitatis, 09.06.2024
10.15 Uhr   Gottesdienst in Lichtensee

3. Sonntag nach Trinitatis, 16.06.2024
09.30 Uhr   Gottesdienst „120 Jahre Feuerwehr“ in Streumen

4. Sonntag nach Trinitatis, 23.06.2024
09.30 Uhr   Zeltgottesdienst zum Dorffest in Wülknitz
                     mit den „Heartland Ramblers“ aus Leipzig

VEREINE

n Es wird heiß, los geht‘s
Zeit für unser Dorffest, kommt und feiert mit

Wo? Auf dem Sportplatz in Peritz
Wann? Am 1. und 2. Juni 2024

Samstag, 1. Juni 2024
ab 11:30 Uhr  Kulinarisches Angebot durch 3 Lilien aus Glaubitz
12:30 Uhr       Eröffnung des Dorffestes mit dem Peritzer 
                        Traktoren- und Oldtimertreff
ca. 13:30 Uhr Fahrt der Traktoren und Oldtimer durch Peritz
14:00 Uhr       Verkauf der Tombolalose
14:30 Uhr       Geschicklichkeitsfahren der Traktoren
                        Gummistiefelweitwurf, Schätzen und 
                        Torwandschießen und Jagdliches Schießen 
                        Angebote für Kinder mit Winnie Rudolph
                        - Spiel und Bastelstraße
                        - Kinderschminken und Kinderhüpfburg
15:00 Uhr       Kaffee und Kuchen serviert durch die Peritzer
16:15 Uhr       Siegerermittlung der Aktivitäten
16:30 Uhr       Vorführung der Feuerwehr Streumen
18:00 Uhr       Ausgabe der Tombolapreise
ab 20:00 Uhr  Live Auftritt der Partyband „Die Dreiländer“ bis in
                        die Morgenstunden

Sonntag, 2. Juni 2024
09:30 Uhr       Zeltgottesdienst
10:30 Uhr       Fußballturnier
                        Jagdliches Schießen mit Siegerermittlung
ab 13:00 Uhr  Vogelschießen
15:00 Uhr       Kaffee und Kuchen serviert durch die Peritzer
15:30 Uhr       Auftritt des Super Dance Club e.V. aus Gröditz
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n Sehr viele Hände – schnelles Ende
Bei herrlichstem Frühlingswetter trafen wir uns am Sonnabend
zum alljährlichen Frühjahrsputz in unserer Pfarre.
Wir, das waren mehr als 30!! Streumener-Leute aus den Wander-
und Sportgruppen, dem Dorffestteam, der Feuerwehr, vom Ort-
schaftsrat, liebe Nachbarn… – kurz, Leute, die sich freuen, dass es so
ein idyllisches Plätzchen hier bei uns gibt.
Viel gab es nach dem Winter zu tun. Es galt, den Rasen zu mähen,
Rabatten vom Unkraut zu befreien und die Parkbänke aus dem
Winterquartier zu holen. 
Drinnen wurden recht akrobatisch Fenster und Lampenschirme
geputzt, Regale eingebaut, um Ordnung zu schaffen. Eine dringend
benötigte Zufahrt wurde mit einem Mauerdurchbruch realisiert.
Punkt 12 Uhr konnten wir Werkzeuge, Besen und Lappen aus der
Hand legen, es wurde zu Bratwurst und Fassbrause oder Bierchen
gerufen. Ja, das gemütliche Zusammensitzen danach ist bei uns
Tradition. Darauf freuen wir uns. Gemeinsam weihten wir die neu-
en Bänke ein (so ein Bürgerbudget ist eine feine Sache), plauderten,
vergaßen Stress und Alltag und schmiedeten neue Pläne für „unse-
re Pfarre“. 
Nun freuen wir uns, diesen Ort mit unseren Feierlichkeiten und
Festen zu beleben. Und dieses Jahr ist noch einiges los: Chorsingen,
Feuerwehrfest, unser Dorffest, Weihnachtsfeuer mit Advents -
liedersingen….

Silke Große

Es ist vollbracht

IdeenschmiedeAkrobatik beim LampenputzAlter spielt keine Rolle

InnenputzJugend voranMauerdurchbruch
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n Aufarbeitung der Dampflok
In den letzten Monaten konnte schon wieder einiges an der äußerli-
chen Aufarbeitung der Dampflok erreicht werden. Im März konnte
durch die großzügige Unterstützung der Dachdeckerei Mario
 Albrecht GmbH aus Wülknitz wieder ein Gerüst aufgestellt werden,
um am Führerhausdach sicher arbeiten zu können. Dafür noch ein-
mal auch auf diesem Wege einen herzlichen Dank. Desweiteren wur-
den noch einige Teile und Leitungen demontiert, entrostet und neu
lackiert, teilweise in Heimarbeit. Am 27. April fand auch wieder ein
großer Arbeitseinsatz statt. An diesem Tag wurde die Dampflok auf
den Gleisen des Imprägnierwerkes mit der Werksdiesellok gefahren,
um Standschäden zu vermeiden. Dies nutzte die Arbeitsgruppe gleich
aus, um den sonst unzugänglichen Bereich des Standplatzes der Lok
zu reinigen und die dort liegende Folie zu erneuern. Diese hilft den
unvermeidlichen Dreck der bei der Reinigung der Lok entsteht, an-
schließend besser entfernen zu können. Am Sonntag, dem 8. Septem-
ber plant die Gruppe auch wieder am „Tag des Denkmals“ teilzuneh-
men um bei Kaffee &  Kuchen den  aktuellen Stand der Aufarbeitung
den Anwohnern und anderen Interessierten präsentieren zu kön-
nen. Wer Fragen zur Lok, zu ihrer Aufarbeitung oder Interesse an der
Mitarbeit hat, kann sich gerne unter tomradics@web.de melden.

Tom Radics

n Vereinsgründung –
Freundeskreis Rittergut Tiefenau e.V. 

Hiermit möchten wir über die Gründung eines neuen Vereins in
unserer Gemeinde informieren. Unser Verein wurde am
15.03.2023 gegründet. Sieben Gründungsmitglieder unterschrie-
ben das Protokoll und verabschiedeten die Satzung. In die Vereins-
leitung wurden gewählt: Herr de Jong (Vorsitzender), Herr Hoppe
(Stellvertreter), Herr Schurig (Schriftführer) und Herr Wolf
(Schatzmeister). Die Neuanmeldung im Vereinsregister durch den
Notar, erfolgte Ende April 2023. Die Mitteilung über die Eintra-
gung im Amtsregister Dresden bekamen wir dann im Mai vergan-
genen Jahres vom Amtsgericht Dresden. Nach Einreichung der
Vereinsunterlagen zur steuerlichen Erfassung des Vereins beim Fi-
nanzamt Meißen erhielten wir dann im August 2023 vom Finanz-
amt unsere Steuernummer. Danach konnten wir bei der Sparkasse
Meißen unser Vereinskonto anlegen lassen. Bis die letzten behörd-
lichen Hürden übersprungen waren, wurde es Oktober. Durch eine
notwendige Satzungsänderung zog sich das ganze Verfahren noch
bis ins 1. Quartal diesen Jahres. Aber nun ist es geschafft! Der Ver-
ein kann seine Arbeit aufnehmen und hat das auch schon parallel
zur ganzen Anmeldungsprozedur getan. Der Verein hat z.Z. 15 Mit-
glieder und möchte sich vor allem im kulturellen sowie denkmalge-
schützten Bereich des Tiefenauer Rittergutes engagieren. So haben
wir im vergangenen Jahr durch Spenden geholfen, den restaurier-
ten Mittelbrunnen wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Au-
ßerdem beteiligten wir uns letztes Jahr beim Förderprogramm
„100 Bäume für des Elbe-Röder-Dreieck“ und konnten 2 geförderte
Kastanienbäume im Bereich des Rittergutshofes neu pflanzen. Mo-
mentan läuft ein Antrag bei der Meißner Sparkassenstiftung zur
Förderung eines Künstlerzeltes, um zu helfen die regelmäßigen
kulturellen Veranstaltungen im Rittergut und Rosengarten besser
absichern zu können. Jetzt heißt es langsam Laufen zu lernen. Ein
Vereinslogo, eine Vereinsmail und später natürlich auch eine Inter-
netseite sind fest in Planung. Bei unserer 1. „richtigen“ Mitglieder-
versammlung im April gab es jedenfalls durch die anwesenden
Mitglieder jede Menge Ideen, wie vor allem im kulturellen Bereich
der Verein künftig tätig werden kann. Bei wem das Interesse ge-
weckt wurde sich unserem Verein anzuschließen bzw. noch mehr
über uns zu erfahren, kann sich gern per E-Mail 
(h.wolf64@web.de oder philippschurig@schloss-tiefenau.de) bei
uns melden. 

Vereinsanschrift: 
Freundeskreis Rittergut Tiefenau e.V. 
Hauptstraße 8, 01609 Tiefenau 

Holger Wolf, i.N. des Vorstandes
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WAHLWERBUNG

n Sportgeschehen beim ESV Lok Wülknitz
Aufstieg bereits nach der ersten Saison!

Bereits in ihrer ersten Saison ist der neuen Fußball-Männermannschaft des ESV Lok
 Wülknitz der Aufstieg in die 1. Kreisklasse  gelungen. Trotz einer knappen 1 : 2 Niederlage bei
der SG Miltitz konnten die Mannschaft von Trainer Kai Winkler diesen  Erfolg  bereits zwei
Spieltage vor Schluss klar machen. Zum letzten Heimspiel der  Saison am 25. Mai gegen die
Spielgemeinschaft Zeithain/Lommatzsch 2. wird diese erfolgreiche Saison nun sicher würdig
 abgeschlossen.

Die nächsten Spiele in Wülknitz
Fußball:

21.05., 17.30 Uhr
D-Jugend ESV Lok Wülknitz : 

Großenhainer FV 2.

25.05., 13.00 Uhr
Herren ESV Lok Wülknitz : 

SpG Zeithain/Lommatzsch 2.

Rico Weser
ESV Lok Wülknitz
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Das nächste 
Mitteilungsblatt der
Gemeinde Wülknitz

erscheint am 
15. Juni.

Redaktionsschluss 
dafür ist am 5. Juni.
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